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 Veröffentlicht am 23.09.1999

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr.

Niederreiter als Vorsitzenden sowie durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Schinko, Dr. Tittel, Dr.

Gerstenecker und Dr. Baumann als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Allgemeine

Unfallversicherungsanstalt, 8021 Graz, Göstingerstraße 26, vertreten durch Dr. Werner Thurner und Dr. Peter Schaden,

Rechtsanwälte in Graz, wider die beklagte Partei ***** Versicherungs-AG, ***** vertreten durch Dr. Wolfgang

Muchitsch, Rechtsanwalt in Graz, wegen S 196.800,-- sA (Revisionsinteresse S 192.300,-- sA), über die Revision der

beklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Graz als Berufungsgericht vom 15. Jänner 1998, GZ 4 R

238/97w-46, womit das Urteil des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Graz vom 28. August 1997, GZ 23 Cg 37/96i-40,

bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Spruch

Der Revision wird nicht Folge gegeben.

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit S 9.600,-- (darin enthalten S 1.650,-- USt) bestimmten

Kosten des Revisionsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Text

Entscheidungsgründe:

Am 25. 11. 1992 wurde aus dem Alleinverschulden des Lenkers eines bei der beklagten Partei haftpGichtversicherten

LKWs Alois M***** getötet. Dieser verdiente im Jahre 1991 netto S 278.829 und 1992 S 348.570,47. Er und seine

Mutter waren je zur Hälfte grundbücherliche Eigentümer der Liegenschaft EZ 6***** Grundbuch 6***** S*****. Alois

M***** unterstützte seine Mutter, die an Pension und Ausgleichszulage monatlich rund S 6.000 bezog, Inanziell. Er

kaufte für sie alles ein, was sie zum Leben benötigte, bezahlte sämtliche, das Haus und die Landwirtschaft

betreJenden Rechnungen und die anfallenden Steuern. Seit dem 1. 1. 1995 hat Hermine M***** die gesamte

Landwirtschaft verpachtet und erzielt einen jährlichen Pachtschilling von S 3.000. Allenfalls könnte für die ca 3 ha

große Landwirtschaft ein jährlicher Pachtzins von S 7.221,85 erzielt werden. Die klagende Partei bezahlte vom 25. 11.

1992 bis 31. 12. 1996 der Hermine M***** eine 20 %ige Elternrente von mehr als S 6.000 monatlich.

Die klagende Partei begehrt die Feststellung der Haftung der beklagten Partei im Rahmen des abgeschlossenen

HaftpGichtversicherungsvertrages für alle von der klagenden Partei künftig der Hermine M***** zu erbringenden

PGichtleistungen, andererseits die Leistung eines Deckungsfonds von S 196.800 für die von ihr der Mutter des durch

den Arbeitsunfall Getöteten geleistete und zu leistende 20 %ige Elternrente bis Dezember 1996. Die Pension der

Mutter des Getöteten reiche nicht aus, sie sei auch nicht in der Lage, Arbeiten am Haus oder in der Landwirtschaft zu

verrichten. Der getötete Sohn habe ihr Geld und Naturalunterhalt geleistet. Die von der klagenden Partei der Hermine

M***** geleistete Rente von S 6.357 Inde im Unterhaltsentgang zur Gänze Deckung, weil sie nunmehr für Hilfskräfte

file:///


und zur Bestreitung des Lebensunterhaltes zumindest die Rentenbeträge aufwenden müsse. Der Verstorbene sei

zusammen mit seiner Mutter je zur Hälfte Eigentümer der Liegenschaft gewesen, welche nunmehr im Alleineigentum

der Mutter stehe. Der Verstorbene habe sich verpGichtet, für die Mutter zu sorgen und sie in jeder Hinsicht zu

unterstützen. So habe er neben der Bewirtschaftung der Landwirtschaft gearbeitet und seine Mutter unterstützt, alle

Versicherungen, Steuern und Abgaben und sonstige Rechnungen und den täglichen Bedarf bestritten und der Mutter

mit monatlich S 4.000 bis 5.000 ausgeholfen. Eine Veräußerung der Liegenschaft, auf der die Mutter auch wohne, sei

nicht tunlich, weil sie sich erst eine neue Wohnmöglichkeit schaJen müsse. Die Liegenschaft sei praktisch auch nicht

veräußerbar und werfe keinen Ertrag ab.

Die beklagte Partei anerkannte das Feststellungsbegehren, wendete aber ein, daß Hermine M***** keinen

Unterhaltsanspruch gegen ihren getöteten Sohn gehabt habe. Sie habe hinreichend eigene Einkünfte von monatlich S

7.000 bezogen. Darüber hinaus habe sie jetzt auch die Landwirtschaft erworben, weshalb neben dem Stamm des

Vermögens ausreichende Einkünfte zur Verfügung stünden. Durch den Tod des Alois M***** habe seine Mutter nicht

nur seinen Hälfteanteil an der Liegenschaft, sondern auch einen reinen Nachlaß von S 107.606,39 erhalten, welche

Vermögenswerte als Vorteilsausgleich anzurechnen seien. Sie könne aus der Landwirtschaft Einkommen erzielen und

müsse sich dieses Einkommen anrechnen lassen. Außerdem könne sie die Liegenschaft oder den Rohbau jederzeit

verkaufen und den Erlös zur Deckung ihrer Bedürfnisse verwenden. Da sich beim normalen Ablauf der Dinge nicht das

Erbe ihres Sohnes angetreten hätte, habe sie sich diesen Vorteil anrechnen zu lassen. Ein Deckungsanspruch bestehe

daher nicht.

Über das Feststellungsbegehren erging ein nicht mehr streitgegenständliches Anerkenntnisurteil.

Das Erstgericht verpGichtete ausgehend von den eingangs wiedergegebenen Feststellungen die beklagte Partei zur

Zahlung von S

192.300 samt Anhang. Ein Mehrbegehren von S 4.500 wies es unbekämpft ab. Es folgerte rechtlich, daß der

Sozialversicherungsträger zufolge der Legalzession zur direkten Geltendmachung der auf ihn übergegangenen

Ansprüche nicht nur des Versicherten selbst, sondern auch seiner Angehörigen aus Kranken-, Unfall- und

Pensionsversicherung berechtigt sei. Hinterbliebenenrenten und -pensionen seien kongruent zum Anspruch auf Ersatz

des Unterhaltsentganges nach § 1327 ABGB, wobei der Regreßanspruch einerseits durch die Höhe des

übergegangenen Schadenersatzanspruches, andererseits durch die Höhe der Sozialversicherungsleistungen begrenzt

sei. Das Kind schulde nach § 143 ABGB den Eltern Unterhalt, soweit diese nicht imstande seien, sich selbst zu erhalten.

§ 1327 ABGB gewähre den Eltern im Falle der Tötung des Kindes entsprechende Schadenersatzansprüche gegen den

Schädiger, für die die Höhe der gesetzlich geschuldeten Unterhaltsleistungen maßgebend sei. Der Schädiger habe in

jenem Ausmaß Ersatz zu leisten, in dem der Getötete seiner UnterhaltspGicht entsprochen habe. Alois M***** habe

seiner Mutter primär Sachleistungen erbracht, nach § 273 ZPO sei ein monatlicher Betrag von S 4.000 als angemessen

zu erachten, der kongruent zur Hinterbliebenenrente sei. Die Erbschaft sei nicht anrechenbar mit Ausnahme deren

Erträge. Ab der zumutbaren Verpachtung mit 1. 1. 1994 sei vom grundsätzlichen Regreßanspruch von S 196.800 der

erzielbare halbe Pachterlös von insgesamt S 4.500 abzuziehen. Eine Verwertung der Liegenschaft sei der Mutter des

Getöteten aufgrund ihres Alters nicht zumutbar, ebenso auch nicht eine exzessivere Verpachtung, weil Pächter für so

kleine Landwirtschaften gerichtsbekannt schwer zu Inden seien.192.300 samt Anhang. Ein Mehrbegehren von S 4.500

wies es unbekämpft ab. Es folgerte rechtlich, daß der Sozialversicherungsträger zufolge der Legalzession zur direkten

Geltendmachung der auf ihn übergegangenen Ansprüche nicht nur des Versicherten selbst, sondern auch seiner

Angehörigen aus Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung berechtigt sei. Hinterbliebenenrenten und -pensionen

seien kongruent zum Anspruch auf Ersatz des Unterhaltsentganges nach Paragraph 1327, ABGB, wobei der

Regreßanspruch einerseits durch die Höhe des übergegangenen Schadenersatzanspruches, andererseits durch die

Höhe der Sozialversicherungsleistungen begrenzt sei. Das Kind schulde nach Paragraph 143, ABGB den Eltern

Unterhalt, soweit diese nicht imstande seien, sich selbst zu erhalten. Paragraph 1327, ABGB gewähre den Eltern im

Falle der Tötung des Kindes entsprechende Schadenersatzansprüche gegen den Schädiger, für die die Höhe der

gesetzlich geschuldeten Unterhaltsleistungen maßgebend sei. Der Schädiger habe in jenem Ausmaß Ersatz zu leisten,

in dem der Getötete seiner UnterhaltspGicht entsprochen habe. Alois M***** habe seiner Mutter primär

Sachleistungen erbracht, nach Paragraph 273, ZPO sei ein monatlicher Betrag von S 4.000 als angemessen zu

erachten, der kongruent zur Hinterbliebenenrente sei. Die Erbschaft sei nicht anrechenbar mit Ausnahme deren

Erträge. Ab der zumutbaren Verpachtung mit 1. 1. 1994 sei vom grundsätzlichen Regreßanspruch von S 196.800 der
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erzielbare halbe Pachterlös von insgesamt S 4.500 abzuziehen. Eine Verwertung der Liegenschaft sei der Mutter des

Getöteten aufgrund ihres Alters nicht zumutbar, ebenso auch nicht eine exzessivere Verpachtung, weil Pächter für so

kleine Landwirtschaften gerichtsbekannt schwer zu finden seien.

Das von der Beklagten angerufene Berufungsgericht bestätigte das Urteil des Erstgerichts und sprach aus, daß die

ordentliche Revision zuässig sei. Es teilte die Rechtsmeinung des Erstgerichtes, daß Hermine M***** als

unterhaltsberechtigter Elternteil im Sinne des § 143 Abs 1 ABGB von ihrem getöteten Sohn zu seinen Lebzeiten

jedenfalls Leistungen erhalten habe, die Unterhaltscharakter gehabt hätten und gemäß § 1327 ABGB vom Schädiger

grundsätzlich zu ersetzen seien. Den Stamm des Vermögens, den die Mutter nach ihrem Sohn geerbt habe, müsse sie

sich nach ständiger Rechtsprechung, wonach sich der Unterhaltsberechtigte nur die Einkünfte, nicht aber auch den

Stammwert eines Vermögens auf seinen Ersatzanspruch nach § 1327 ABGB anrechnen lassen müsse, wenn ihm durch

die Tötung des UnterhaltspGichtigen dessen Vermögen als Erbschaft angefallen sei, nicht anlasten lassen. Die von der

Lehre (Koziol, HaftpGichtrecht I2, 214 f, II2, 149 f und Apathy, EKHG Rz 23 zu § 12) dagegen verwendeten Argumente

könnten eine Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung nicht rechtfertigen, weil dies bedeute, daß aus dem

Familienvermögen etwas veräußert werden müßte, was sonst jedenfalls Vorteil der Familie geblieben wäre. Es

widerspräche dem Ausgleichsgedanken, einen solchen "Vorteil" anrechnen zu müssen. Die ordentliche Revision sei

zulässig, weil Rechtsprechung zur Frage, ob sich die Eltern den Erbanfall nach dem Tod ihrer Kinder als Vorteil

zurechnen lassen müßten, nicht vorliege.Das von der Beklagten angerufene Berufungsgericht bestätigte das Urteil des

Erstgerichts und sprach aus, daß die ordentliche Revision zuässig sei. Es teilte die Rechtsmeinung des Erstgerichtes,

daß Hermine M***** als unterhaltsberechtigter Elternteil im Sinne des Paragraph 143, Absatz eins, ABGB von ihrem

getöteten Sohn zu seinen Lebzeiten jedenfalls Leistungen erhalten habe, die Unterhaltscharakter gehabt hätten und

gemäß Paragraph 1327, ABGB vom Schädiger grundsätzlich zu ersetzen seien. Den Stamm des Vermögens, den die

Mutter nach ihrem Sohn geerbt habe, müsse sie sich nach ständiger Rechtsprechung, wonach sich der

Unterhaltsberechtigte nur die Einkünfte, nicht aber auch den Stammwert eines Vermögens auf seinen Ersatzanspruch

nach Paragraph 1327, ABGB anrechnen lassen müsse, wenn ihm durch die Tötung des UnterhaltspGichtigen dessen

Vermögen als Erbschaft angefallen sei, nicht anlasten lassen. Die von der Lehre (Koziol, HaftpGichtrecht I2, 214 f, II2,

149 f und Apathy, EKHG Rz 23 zu Paragraph 12,) dagegen verwendeten Argumente könnten eine Abkehr von der

bisherigen Rechtsprechung nicht rechtfertigen, weil dies bedeute, daß aus dem Familienvermögen etwas veräußert

werden müßte, was sonst jedenfalls Vorteil der Familie geblieben wäre. Es widerspräche dem Ausgleichsgedanken,

einen solchen "Vorteil" anrechnen zu müssen. Die ordentliche Revision sei zulässig, weil Rechtsprechung zur Frage, ob

sich die Eltern den Erbanfall nach dem Tod ihrer Kinder als Vorteil zurechnen lassen müßten, nicht vorliege.

Rechtliche Beurteilung

Die Revision ist nicht berechtigt.

In der Revision wird zusammengefaßt geltend gemacht, daß eine UnterhaltspGicht des Sohnes gegenüber seiner

Mutter zu dessen Lebzeiten nicht bestanden habe, weil sie Hälfteeigentümerin einer Liegenschaft gewesen sei und

somit ausreichendes Stammvermögen besessen habe, weshalb eine UnterhaltsverpGichtung im Sinne des § 143 Abs 3

ABGB nicht vorgelegen sei. Darüber hinaus sei der von der Mutter des Getöteten nach ihm geerbten Vermögenswert

als Vorteil anzurechnen, weil sie nach dem natürlichen Verlauf jedenfalls vor ihrem Sohn verstorben wäre und daher

niemals zur Erbschaft berufen gewesen wäre. Ihre ererbten Vermögenswerte wären ihr daher ohne Unfall niemals

zugekommen. Sie reichten aus, um den Unterhalt zu decken.In der Revision wird zusammengefaßt geltend gemacht,

daß eine UnterhaltspGicht des Sohnes gegenüber seiner Mutter zu dessen Lebzeiten nicht bestanden habe, weil sie

Hälfteeigentümerin einer Liegenschaft gewesen sei und somit ausreichendes Stammvermögen besessen habe,

weshalb eine UnterhaltsverpGichtung im Sinne des Paragraph 143, Absatz 3, ABGB nicht vorgelegen sei. Darüber

hinaus sei der von der Mutter des Getöteten nach ihm geerbten Vermögenswert als Vorteil anzurechnen, weil sie nach

dem natürlichen Verlauf jedenfalls vor ihrem Sohn verstorben wäre und daher niemals zur Erbschaft berufen gewesen

wäre. Ihre ererbten Vermögenswerte wären ihr daher ohne Unfall niemals zugekommen. Sie reichten aus, um den

Unterhalt zu decken.

Zum ersten Problemkreis hat der erkennende Senat bereits ausführlich Stellung genommen (2 Ob 33/91, teilweise

veröJentlicht in EF 66.352, 66.353) und ausgesprochen, daß bei einem Unterhaltsanspruch nach § 1327 ABGB

maßgebend für die Berechnung des Entganges die tatsächlich erbrachten, Unterhaltscharakter aufweisenden

Leistungen, sofern sie nicht auJallend über das gesetzliche Maß des Unterhaltes hinausgingen, also noch
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einigermaßen im Verhältnis zu diesen stünden, sind. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht kein Anlaß,

zumal dem Akteninhalt keinerlei Hinweise zu entnehmen sind, daß der Mutter des Getöteten eine Veräußerung ihrer

bescheidenen Landwirtschaft zumutbar gewesen wäre und daher das Kriterium des § 143 Abs 3 ABGB, wonach sich

der Unterhaltsanspruch eines Elternteiles insoweit mindert, als ihm die Heranziehung des Stammes des eigenen

Vermögens zumutbar ist, hier nicht zum Tragen kommen kann. Die hier vom getöteten Sohn an seine Mutter zu

Lebzeiten erbrachten Leistungen hatten daher Unterhaltscharakter und sind grundsätzlich vom Schädiger zu

ersetzen.Zum ersten Problemkreis hat der erkennende Senat bereits ausführlich Stellung genommen (2 Ob 33/91,

teilweise veröJentlicht in EF 66.352, 66.353) und ausgesprochen, daß bei einem Unterhaltsanspruch nach Paragraph

1327, ABGB maßgebend für die Berechnung des Entganges die tatsächlich erbrachten, Unterhaltscharakter

aufweisenden Leistungen, sofern sie nicht auJallend über das gesetzliche Maß des Unterhaltes hinausgingen, also

noch einigermaßen im Verhältnis zu diesen stünden, sind. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht kein

Anlaß, zumal dem Akteninhalt keinerlei Hinweise zu entnehmen sind, daß der Mutter des Getöteten eine Veräußerung

ihrer bescheidenen Landwirtschaft zumutbar gewesen wäre und daher das Kriterium des Paragraph 143, Absatz 3,

ABGB, wonach sich der Unterhaltsanspruch eines Elternteiles insoweit mindert, als ihm die Heranziehung des Stammes

des eigenen Vermögens zumutbar ist, hier nicht zum Tragen kommen kann. Die hier vom getöteten Sohn an seine

Mutter zu Lebzeiten erbrachten Leistungen hatten daher Unterhaltscharakter und sind grundsätzlich vom Schädiger zu

ersetzen.

Zum zweiten Problemkreis (Anrechnung des ererbten Vermögensstammes

auf die zu ersetzenden Unterhaltsansprüche) hat das Berufungsgericht

zunächst zutreffend darauf verwiesen, daß sich der Hinterbliebene

nach der herrschenden Rechtsprechung auf den Anspruch nach § 1327

ABGB wegen entgangenen Unterhalts die Erträgnisse aus letztwilligen

Zuwendungen, nicht aber den Stammwert dieses Vermögens anrechnen

lassen muß (ZVR 1957/102 = JBl 1956, 472 = RZ 1956, 172; ZVR 1959/10;

EvBl 1958/386 = JBl 1959, 182 = ZVR 1959/140; ZVR 1962/88; ZVR

1966/280; ZVR 1966/348 = JBl 1966, 521; ZVR 1977/172).

Im Gegensatz dazu diJerenziert Koziol bei Vorteilserlangung durch Erbschaften. Er schließt eine Anrechnung dann aus,

wenn der Geschädigte auch bei natürlichem Tod des UnterhaltsverpGichteten die Erbschaft erhalten hätte, vertritt

aber die Meinung, daß dann, wenn das Vermögen bis zum natürlichen Tod des Erblassers aufgebracht worden wäre,

der frühzeitige Tod tatsächlich einen Vorteil gebracht hätte, der bei Feststellung des Schadens zu berücksichtigen sei

(HaftpGichtrecht I2 213, 214; HaftpGichtrecht II3 Rz 10/44, 48, 49). Auch wenn beim natürlichen Tod der

Unterhaltsberechtigte die Erbschaft nicht bekommen hätte, müsse wohl eine Anrechnung der Erbschaft auf den

Schadenersatzanspruch gegen den Täter vorgenommen werden. Zwar könnte dagegen eingewendet werden, daß die

erbrechtlichen Regelungen den Zweck hätten, das Vermögen bestimmten, dem Erblasser nahestehenden Personen

zukommen zu lassen und nicht allfällige Täter entlasten zu wollen und auch die Interessen des Erblassers dahin

gingen, den Erben zu begünstigen, doch sei zu bedenken, daß es auch keine Rechtfertigung dafür geben könne, dem

Berechtigten nunmehr die Erbschaft und den Unterhaltsanspruch zuzuwenden (Koziol aaO Rz 10/49).

Apathy (in EKHG § 12 Rz 23) verweist auf die von Koziol (in HaftpGichtrecht I2 214) dargelegte Lehrmeinung, daß

Erträgnisse aus der durch den Tod des UnterhaltspGichtigen dem Unterhaltsberechtigten zugutekommende Erbschaft

anzurechnen seien, soweit diese Erträgnisse nicht das Vermögen des Erblassers vermehrt hätten und später den

Hinterbliebenen zugutegekommen wären.Apathy (in EKHG Paragraph 12, Rz 23) verweist auf die von Koziol (in

HaftpGichtrecht I2 214) dargelegte Lehrmeinung, daß Erträgnisse aus der durch den Tod des UnterhaltspGichtigen dem

Unterhaltsberechtigten zugutekommende Erbschaft anzurechnen seien, soweit diese Erträgnisse nicht das Vermögen

des Erblassers vermehrt hätten und später den Hinterbliebenen zugutegekommen wären.

Harrer (in Schwimann ABGB2 Anh nach §§ 1323 f Rz 26 f) gibt ebenfalls die herrschende Rechtsprechung wieder,

wonach nur Einkünfte aus der angefallenen Erbschaft zu berücksichtigen, der Stamm des Nachlasses hingegen zur

Vorteilsausgleichung nicht heranzuziehen ist. Er vertritt seinerseits die Meinung, daß die DiJerenzierung zwischen dem
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Stamm des Vermögens und den Erträgnissen nicht unproblematisch sei und eine unterschiedliche Beurteilung beim

erbrechtlichen Erwerb schwerlich einleuchte. § 1327 ABGB gleiche den Schaden der Hinterbliebenen nur zu einem Teil

aus. In diesem Zusammenhang erscheine der Gedanke einer Vorteilsausgleichung wenig passend. Gute Gründe

sprächen dafür, weder den Stamm noch die Erträge zur Vorteilsausgleichung beim erbrechtlichen Erwerb

heranzuziehen (aaO Rz 28).Harrer (in Schwimann ABGB2 Anh nach Paragraphen 1323, f Rz 26 f) gibt ebenfalls die

herrschende Rechtsprechung wieder, wonach nur Einkünfte aus der angefallenen Erbschaft zu berücksichtigen, der

Stamm des Nachlasses hingegen zur Vorteilsausgleichung nicht heranzuziehen ist. Er vertritt seinerseits die Meinung,

daß die DiJerenzierung zwischen dem Stamm des Vermögens und den Erträgnissen nicht unproblematisch sei und

eine unterschiedliche Beurteilung beim erbrechtlichen Erwerb schwerlich einleuchte. Paragraph 1327, ABGB gleiche

den Schaden der Hinterbliebenen nur zu einem Teil aus. In diesem Zusammenhang erscheine der Gedanke einer

Vorteilsausgleichung wenig passend. Gute Gründe sprächen dafür, weder den Stamm noch die Erträge zur

Vorteilsausgleichung beim erbrechtlichen Erwerb heranzuziehen (aaO Rz 28).

Reischauer (in Rummel ABGB2 § 1312 Rz 17) verweist darauf, daß Entscheidungen, die den Stamm als Vorteil

anrechneten, vereinzelt geblieben seien und durch die spätere Rechtsprechung verworfen worden seien (EvBl

1958/386). Als Begründung für die Nichtanrechnung des Stammes könne oJenkundig angesehen werden, daß Zweifel

zu Lasten des ErsatzpGichtigen gehen sollten. Ebenfalls könnte für die Nichtanrechnung des Stammes, wenn der

Geschädigte den Stamm nicht erhalten hätte, sprechen, daß das Erbrecht nahestehende Personen bedenken wolle

und nicht ErsatzpGichtigen zum Vorteil gereichen solle. Die Lage sei durchaus jener vergleichbar, in der ein Dritter dem

Geschädigten anläßlich des Schadensfalles freiwillig etwas zuwende. Auch dort Inde eine Anrechnung nicht

statt.Reischauer (in Rummel ABGB2 Paragraph 1312, Rz 17) verweist darauf, daß Entscheidungen, die den Stamm als

Vorteil anrechneten, vereinzelt geblieben seien und durch die spätere Rechtsprechung verworfen worden seien (EvBl

1958/386). Als Begründung für die Nichtanrechnung des Stammes könne oJenkundig angesehen werden, daß Zweifel

zu Lasten des ErsatzpGichtigen gehen sollten. Ebenfalls könnte für die Nichtanrechnung des Stammes, wenn der

Geschädigte den Stamm nicht erhalten hätte, sprechen, daß das Erbrecht nahestehende Personen bedenken wolle

und nicht ErsatzpGichtigen zum Vorteil gereichen solle. Die Lage sei durchaus jener vergleichbar, in der ein Dritter dem

Geschädigten anläßlich des Schadensfalles freiwillig etwas zuwende. Auch dort finde eine Anrechnung nicht statt.

Auch in der Bundesrepublik Deutschland ist der Stand der Lehre unterschiedlich. Rixecker (in Geigel, Der

HaftpGichtprozeß RN 9, 36) referiert ebenfalls die Rechtsprechung (BGHJ NJW 74, 1236, 1237; 57, 905), wonach der

Stammwert der Erbschaft nicht anzurechnen sei, soweit nicht davon auszugehen sei, daß der Erblasser sein Vermögen

zu Lebzeiten zur Unterhaltssicherung verbraucht hätte, weil diese Vorteile dem Berechtigten bei einem späteren

natürlichen Tod ohnehin zugefallen wären. Kürschner (in Wussow, UnfallhaftpGichtrecht14 RN 1925) meint ebenfalls,

daß der Stammwert der Erbschaft nicht anzurechnen sei, wenn und soweit er dem Geschädigten auch nach dem

gewöhnlichen Verlauf der Dinge zugefallen wäre. Grunsky (in Münchner Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch3

vor § 249 RN 109) vertritt zwar die Meinung, daß der Stamm der Erbschaft dann anzurechnen ist, wenn angesichts der

statistischen Lebenserwartung der Erbe nicht damit rechnen durfte, Erbe zu werden, weshalb sich die Eltern in der

Regel auch für ihren Anspruch nach § 844 Abs 2 dBGB bei Tötung des Kindes die Erbschaft anrechnen lassen müssen,

referiert aber gleichfalls die gegenteilige Ansicht in Staudinger/Medicus § 249 RN 166 und die des Bundesgerichtshofes

in VersR 1967, 1154. Schiemann (in Staudinger, BGB13 § 249 RN 164g) unterscheidet bei der Anrechnung einer

Erbschaft auf Unterhaltsersatzansprüche als Faustregel zwischen dem Stamm des Erwerbes und den Erträgen. Er

verweist zwar auf die oben dargestellten Lehrmeinungen, daß der Erwerb des Vermögensstammes dann angerechnet

werden soll, soweit dieser bis zu dem Zeitpunkt verbraucht worden wäre, zu dem der Erbfall ohne das

Schadensereignis zu erwarten wäre, gibt aber gleichzeitig die Rechtsprechung des BGH wieder, wonach die

Anrechnung abgelehnt worden sei, als die Mutter ihren durch das Schadensereignis getöteten Sohn beerbte, obwohl

sie nach der statistischen Lebenserwartung diesen Erwerb nicht erwarten konnte (BGH VersR 1967, 1154) und hält

auch die weitere Lehrmeinung (Staudinger/Medicus12 Rn 168), wonach weder der Stamm noch die Erträge eines

erbrechtlichen Erwerbs zur Vorteilsausgleichung heranzuziehen seien, für beachtenswert.Auch in der Bundesrepublik

Deutschland ist der Stand der Lehre unterschiedlich. Rixecker (in Geigel, Der HaftpGichtprozeß RN 9, 36) referiert

ebenfalls die Rechtsprechung (BGHJ NJW 74, 1236, 1237; 57, 905), wonach der Stammwert der Erbschaft nicht

anzurechnen sei, soweit nicht davon auszugehen sei, daß der Erblasser sein Vermögen zu Lebzeiten zur

Unterhaltssicherung verbraucht hätte, weil diese Vorteile dem Berechtigten bei einem späteren natürlichen Tod

ohnehin zugefallen wären. Kürschner (in Wussow, UnfallhaftpGichtrecht14 RN 1925) meint ebenfalls, daß der
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Stammwert der Erbschaft nicht anzurechnen sei, wenn und soweit er dem Geschädigten auch nach dem gewöhnlichen

Verlauf der Dinge zugefallen wäre. Grunsky (in Münchner Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch3 vor Paragraph

249, RN 109) vertritt zwar die Meinung, daß der Stamm der Erbschaft dann anzurechnen ist, wenn angesichts der

statistischen Lebenserwartung der Erbe nicht damit rechnen durfte, Erbe zu werden, weshalb sich die Eltern in der

Regel auch für ihren Anspruch nach Paragraph 844, Absatz 2, dBGB bei Tötung des Kindes die Erbschaft anrechnen

lassen müssen, referiert aber gleichfalls die gegenteilige Ansicht in Staudinger/Medicus Paragraph 249, RN 166 und die

des Bundesgerichtshofes in VersR 1967, 1154. Schiemann (in Staudinger, BGB13 Paragraph 249, RN 164g)

unterscheidet bei der Anrechnung einer Erbschaft auf Unterhaltsersatzansprüche als Faustregel zwischen dem Stamm

des Erwerbes und den Erträgen. Er verweist zwar auf die oben dargestellten Lehrmeinungen, daß der Erwerb des

Vermögensstammes dann angerechnet werden soll, soweit dieser bis zu dem Zeitpunkt verbraucht worden wäre, zu

dem der Erbfall ohne das Schadensereignis zu erwarten wäre, gibt aber gleichzeitig die Rechtsprechung des BGH

wieder, wonach die Anrechnung abgelehnt worden sei, als die Mutter ihren durch das Schadensereignis getöteten

Sohn beerbte, obwohl sie nach der statistischen Lebenserwartung diesen Erwerb nicht erwarten konnte (BGH VersR

1967, 1154) und hält auch die weitere Lehrmeinung (Staudinger/Medicus12 Rn 168), wonach weder der Stamm noch

die Erträge eines erbrechtlichen Erwerbs zur Vorteilsausgleichung heranzuziehen seien, für beachtenswert.

Bei neuerlicher Prüfung der an den Obersten Gerichtshof herangetragenen Rechtsfrage sieht sich der erkennende

Senat nicht veranlaßt, von der bisherigen Rechtsprechung abzugehen, wonach sich der Hinterbliebene auf den

Anspruch nach § 1327 ABGB wegen entgangenen Unterhalts nicht den Stamm eines ererbten Vermögens anrechnen

lassen muß, und zwar auch dann nicht, wenn der Unterhaltsberechtigte nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge das

Vermögen nicht erworben hätte. Der erkennende Senat teilt hier die AuJassung Reischauers und Harrers (aaO), daß

das Erbrecht nahestehende Personen bedenken will und nicht dem ErsatzpGichtigen zum Vorteil gereichen soll. Für die

Nichtanrechnung eines im Erbweg erworbenen Vermögens auf die UnterhaltspGicht nach § 1327 ABGB sprechen nicht

nur diese erbrechtlichen Erwägungen, sondern auch der Umstand, daß auch sonstige freiwillige Zuwendungen Dritter

an den Geschädigten dem Schädiger nicht zum Vorteil gereichen sollen (vgl Reischauer in Rummel ABGB2 § 1312 Rz 9

mwN).Bei neuerlicher Prüfung der an den Obersten Gerichtshof herangetragenen Rechtsfrage sieht sich der

erkennende Senat nicht veranlaßt, von der bisherigen Rechtsprechung abzugehen, wonach sich der Hinterbliebene auf

den Anspruch nach Paragraph 1327, ABGB wegen entgangenen Unterhalts nicht den Stamm eines ererbten

Vermögens anrechnen lassen muß, und zwar auch dann nicht, wenn der Unterhaltsberechtigte nach dem

gewöhnlichen Verlauf der Dinge das Vermögen nicht erworben hätte. Der erkennende Senat teilt hier die AuJassung

Reischauers und Harrers (aaO), daß das Erbrecht nahestehende Personen bedenken will und nicht dem

ErsatzpGichtigen zum Vorteil gereichen soll. Für die Nichtanrechnung eines im Erbweg erworbenen Vermögens auf die

UnterhaltspGicht nach Paragraph 1327, ABGB sprechen nicht nur diese erbrechtlichen Erwägungen, sondern auch der

Umstand, daß auch sonstige freiwillige Zuwendungen Dritter an den Geschädigten dem Schädiger nicht zum Vorteil

gereichen sollen vergleiche Reischauer in Rummel ABGB2 Paragraph 1312, Rz 9 mwN).

Der Revision war daher ein Erfolg zu versagen.

Die Kostenentscheidung gründet sich auf die §§ 41, 50 ZPO.Die Kostenentscheidung gründet sich auf die Paragraphen

41,, 50 ZPO.
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